
Entsorgung von  
gewerblichen
Siedlungsabfällen

Grundzüge der  
Gewerbeabfallverordnung

Ihre Gewerbeabfallberatung des Kreises hilft Ihnen bei Fra-

gen z.B. bezüglich:

•	 „Abfall zur Verwertung“/„Abfall zur Beseitigung“

•	 Entsorgungsmöglichkeiten

•	 Dokumentationspflichten

•	 Getrenntsammlungspflicht	und	Ausnahmen

•	 Nachweisverfahren bei der Abfallentsorgung

•	 Abfallsatzung des Rhein-Erft-Kreises

Sie haben z.B. das Angebot von:

•	 Vor-Ort-Beratungen zur Umsetzung abfallwirtschaftli-

cher Verbesserungsmaßnahmen

•	 Informationen z.B. durch Vorträge für Ihr Personal

•	 Organisation von Führungen durch Abfallentsorgungsan-

lagen

In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an:

Rhein-Erft-Kreis 

Heike Emmel-Heimen | Tel: 02271 83-17054 

heike.emmel-heimen@rhein-erft-kreis.de

Manuel Jentek | Tel: 02271 83-17071 

manuel.jentek@rhein-erft-kreis.de

www.rhein-erft-kreis.de

Umsetzungshilfe:

Für die Umsetzung in der Praxis gibt es die „Vollzugshilfe 

zur Gewerbeabfallverordnung“, der Bund/Länder-Arbeitsge-

meinschaft Abfall (LAGA). Diese erläutert die Gesetzgebung 

und	erklärt	praxisbezogen,	welche	Pflichten	es	in	einem	Ge-

werbe umzusetzen gibt.

Die	Vollzugshilfe	finden	Sie	auf	der	Webseite	der	LAGA	(htt-

ps://www.laga-online.de) unter Publikationen, Mitteilungen.

Bei Fragen in Bezug auf die städtische Abfallsatzung und das 

hierin verankerte zu nutzende Restmüllvolumen wenden Sie 

sich bitte an Ihre örtliche Abfallberatung:

Stadt Bedburg 

Tel.: 02272 402217

Stadt Bergheim 

Tel.: 02271 89666

Stadt Brühl 

Tel.: 02232 702800

Stadt Elsdorf 

Tel.: 02274 709370

Stadt Erftstadt 

Tel.: 02235 409322

Stadtbetriebe Frechen 

Tel.: 02234 921717

Stadtwerke Hürth 

Tel.: 02233 984211

Stadtbetriebe Kerpen 

Tel.: 02237 58620

Pulheimer Abfallberatungszentrum 

Tel.: 02238 839714

Entsorgungsbetriebe Wesseling 

Tel.: 02236 944241
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geführt werden, welche mindestens 85% der verwertbaren 

Stoffe	 aussortiert.	 Ziel	 der	 Quote	 ist	 es,	 möglichst	 viel	 der	

verwertbaren	 Stoffe	 aus	 dem	Abfallgemisch	 dem	 Recycling	

zugänglich zu machen.

Ausnahmen von der Vorbehandlungspflicht
Die Getrenntsammlungsquote stellt eine Möglichkeit für be-

sonders	umweltbewusste	Betriebe	dar.	Wenn	bereits	90%	der	

Abfallfraktionen getrennt gesammelt und entsorgt werden, 

so kann sich der Gewerbetreibende von der Vorbehandlungs-

pflicht	befreien	lassen.	Hintergrund	ist,	dass	in	den	restlichen	

10% des Abfalls vermutlich nicht mehr viele verwertbare 

Stoffe	enthalten	sind.	Die	10%	dürfen	dann	einer	vorrangig	

ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen sonsti-

gen, insbesondere energetischen Verwertung zugeführt wer-

den.	Diese	90%-Quote	muss	jedoch	von	einem	zertifizierten	

Sachverständigen jährlich geprüft und bestätigt werden.

Die	Vorbehandlungspflicht	kann	auch	aufgrund	von	techni-

scher oder wirtschaftlicher Unmöglichkeit entfallen. Die An-

forderungen hieran sind jedoch sehr hoch gesteckt und sind 

in jedem Einzelfall zu betrachten. Die Unmöglichkeit der Vor-

behandlung darf zudem nicht fahrlässig oder vorsätzlich, z.B. 

durch Vermischung hervorgerufen werden.

Welche Dokumentationspflichten bestehen?
Der Gewerbetreibende muss nachweisen und dokumentie-

ren, dass er die oben genannten Fraktionen getrennt sam-

melt und ordnungsgemäß entsorgt.

Abfallbezeichnung und -schlüssel, Menge, Behälter, Ver-

wertungswege	 und	 Entsorgungsfirma	müssen	 aus	 der	 Do-

kumentation	 hervorgehen.	 Hierfür	 können	 u.a.	 Lagepläne,	

Fotos oder Tabellen genutzt werden. Für den Entsorgungs-

weg/-verfahren muss eine Übernahme-Erklärung des Entsor-

gers vorliegen. Diese ist bei der ersten Abholung der Abfälle 

durch den Entsorger vorzulegen.

Beim Vorliegen einer technischen oder wirtschaftlichen Un-

möglichkeit, muss diese für jede Fraktion dokumentiert wer-

den.	Zudem	ist	die	Erfüllung	der	Vorbehandlungspflicht	und	

die Einhaltung der 85% Vorsortierquote nachzuweisen. Dies 

geschieht	über	eine	Betreibererklärung	der	betreffenden	Vor-

behandlungsanlage.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Im Kreislaufwirtschaftsgesetz wird im Rahmen der Abfallent-

sorgung grundsätzlich in „Abfälle zur Verwertung“ und „Ab-

fälle zur Beseitigung“ unterschieden.

Verbunden mit dieser Unterscheidung ist die Verantwortung 

hinsichtlich der Entsorgung der Abfälle. „Abfälle zur Verwer-

tung“ sind von Gewerbebetrieben grundsätzlich in eigener 

Verantwortung zu entsorgen. Das bedeutet, dass sich der Ge-

werbebetrieb ein Entsorgungsunternehmen frei auswählen 

kann, jedoch sicherstellen muss, dass die Entsorgung ord-

nungsgemäß und schadlos erfolgt. Unter die Gewerbeabfall-

verordnung	fallen	zunächst	alle	Gewerbetreibenden.	Zudem	

fallen auch Bildungseinrichtungen, Kirchen, Vereine und die 

öffentliche	Verwaltung	darunter.

Im Gegensatz hierzu sind „Abfälle zur Beseitigung“ den so-

genannten	„öffentlich-rechtlichen	Entsorgungsträgern“	über	

die Restmülltonne zu überlassen, d.h. den kreisangehörigen 

Städten für Sammlung und Transport, dem Rhein-Erft-Kreis 

für die weitere Entsorgung der Abfälle.

Da grundsätzlich in jedem Betrieb Abfall anfällt, der nicht 

verwertet werden kann, ist gemäß der Gewerbeabfallverord-

nung	 jeder	 Betrieb	 verpflichtet,	 ein	 Restabfallgefäß	 (graue	

Tonne)	 der	 Stadt	 vorzuhalten.	 Hier	 müssen	 all	 die	 Abfälle	

eingefüllt werden, die aufgrund ihrer Art und Menge nicht 

verwertet	werden	können	(z.B.	Hygieneartikel,	Kehricht	etc.).

Welche	Abfälle	 zur	 Beseitigung	 im	Einzelnen	an	die	 Städte	

bzw. dem Kreis zu überlassen sind, regeln die Satzungen der 

Städte	und	des	Rhein-Erft-Kreises.	Wie	groß	das	zu	nutzende	

Gefäß mindestens sein muss, bestimmt die städtischen Ab-

fallsatzung.

Welche Abfälle müssen getrennt erfasst werden?
In	der	Gewerbeabfallverordnung	ist	definiert,	welche	Abfäl-

le getrennt gehalten werden müssen. Unter Gewerbeabfälle 

fallen grundsätzlich alle gewerblichen und industriellen Ab-

fälle,	sowie	Abfälle	aus	privaten	und	öffentlichen	Einrichtun-

gen,	deren	Art	vergleichbar	mit	Abfällen	aus	Haushaltungen	

ist,	aber	auch	weitere	produktionsspezifische	Abfälle.

Sinn	 der	 Getrennthaltungspflichten	 ist,	 eine	 hochwertige	

Verwertung der Abfälle sicherzustellen. So verringert z.B. 

eine gemeinsame Erfassung von Bioabfällen und Altpapier 

die	Qualität	sowohl	des	Altpapiers	als	auch	des	Bioabfalls.

Aus diesem Grund schreibt die Gewerbeabfallverordnung vor, 

dass die folgenden Fraktionen getrennt zu halten und zu ent-

sorgen sind:

•	 Papier, Pappe und Karton (PPK),

•	 Glas,

•	 Kunststoffe,

•	 Metalle,

•	 Bioabfälle,

•	 Textilien,

•	 Holz,

•	 Weitere	Abfälle,	welche	vergleichbar	zu	Abfällen	aus	priva-

ten	Haushalten	sind,

•	 Abfall zur Beseitigung (Restmülltonne)

Welche Ausnahmen zur Getrenntsammlung gibt es?
Die	Gewerbeabfallverordnung	definiert	zwei	Gründe	für	eine	

Ausnahme	von	der	Getrennthaltungspflicht,	die	 „Technische	

Unmöglichkeit“	 und	 die	 „Wirtschaftliche	 Unmöglichkeit“.	

Hierbei	muss	 für	 jede	Abfallsorte	genau	nachgewiesen	wer-

den,	 warum	 von	 der	 Getrenntsammlungspflicht	 abgewi-

chen wird. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn alle in 

Betracht zu ziehenden Möglichkeiten zur Erfüllung der Ge-

trennthaltungspflicht	 ausscheiden.	 Es	 handelt	 sich	 also	 im-

mer auch um eine Betrachtung des Einzelfalls.

Eine technische Unmöglichkeit liegt z.B. dann vor, wenn nicht 

ausreichend Platz für die getrennte Sammlung zur Verfügung 

steht z.B. aus Gründen des Brandschutzes, Fluchtwegen oder 

hygienischen	Gründen.

Für eine wirtschaftliche Unmöglichkeit müssen die Kosten für 

eine getrennte Sammlung und Verwertung gegenüber den 

Kosten für eine gemeinsame Sammlung und Verwertung au-

ßer Verhältnis stehen.

Wie werden nicht getrennte Abfälle entsorgt?
Liegt eine technische oder wirtschaftliche Unmöglichkeit vor, 

so können Abfälle zur Verwertung gemeinsam gesammelt 

werden. Dieses Abfallgemisch unterliegt jedoch der Vorbe-

handlungspflicht	und	muss	einer	Vorbehandlungsanlage	zu-


